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1. E-Rezept: Nachweis bei Krankheitskosten 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 
26.11.2024 mitgeteilt, dass die einkommensteuerliche Abziehbarkeit 
als außergewöhnliche Belastung bei verschreibungspflichtigen Medi­ 
kamenten ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2024 mittels E-Rezept 
gegeben ist, sofern der Nachweis der Zwangsläufigkeit der entstan­ 
denen Krankheitskosten erfolgt. Der Kassenbeleg ist bei Einlösung ei­ 
nes E-Rezeptes ein hinreichender Nachweis. Bei privater Krankenver­ 
sicherung kann dieser alternativ durch den Kostenbeleg der Apotheke 
bzw. die Rechnung der Online-Apotheke erbracht werden. 

Der Beleg muss den Namen des Steuerpflichtigen, die Art der Leis­ 
tung (z.B. Bezeichnung des Arzneimittels), den Betrag bzw. Zuzah­ 
lungsbetrag sowie die Art des Rezeptes enthalten. Für den VZ 2024 
wird ein Kassenbeleg ohne den Namen des Steuerpflichtigen nicht 
beanstandet. Zu minderjährigen oder unterhaltsberechtigten Kin­ 
dern sollte im Einzelfall mit dem Steuerberater gesprochen werden. 

2. Vorsteuerabzug bei Lieferung von Mieter­ 
strom aus einer PV-Anlage 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage zu befassen, ob 
die Lieferung von Strom aus einer auf dem Dach des vermieteten 
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Hauses befindlichen PV umsatzsteuerpflichtig und der Vermieter im 
Umkehrschluss berechtigt ist, in diesem Zusammenhang Vorsteu­ 
erabzug geltend zu machen. Grundsätzlich ist die Vermietung von 
Wohnraum umsatzsteuerfrei. Gleiches gilt auch für unselbstständige 
Nebenleistungen in diesem Zusammenhang. Somit ist in diesem Fall 
kein Vorsteuerabzug möglich. 

Im zu entscheidenden Fall hatte der Vermieter eine PV-Anlage auf 
das Dach des Mietshauses aufgebracht und mit den Mietern eine 
Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag über die Lieferung des Stroms, 
mit der Möglichkeit der Kündigung mit einer Frist von 4 Wochen, 
abgeschlossen. Es wurde der übliche Strompreis mit gesonderter 
Abrechnung über einen gesonderten Zähler berechnet. Die Umbau­ 
kosten für den Fall eines Stromanbieterwechsels hätte der Mieter zu 
tragen gehabt. 
Die Anlage als solche wurde im Streitjahr installiert. Der Vermieter 
wollte aus den Rechnungen die Vorsteuer für die Installationskosten 
der PV-Anlage geltend machen. Dies lehnte das Finanzamt ab, da es 
sich bei der Stromlieferung um eine unselbstständige Nebenleistung 
aus der umsatzsteuerfreien Wohnungsvermietung handele. 

Sowohl das Niedersächsische Finanzgericht als auch der BFH schlos­ 
sen sich jedoch der Auffassung des Vermieters an und ließen den 
Vorsteuerabzug zu. Es liegt keine Koppelung zwischen Miet- und 
Stromlieferungsvertrag vor, da der Mieter den Stromlieferungsver­ 
trag hätte kündigen und einen anderen Anbieter frei wählen können. 

3. Gewährung nicht marktüblich verzinsten 
Darlehens ist schenkungsteuerpflichtig 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 31.7.2024 entschie­ 
den, dass der Vorteil, der aus der Inanspruchnahme eines auf unbe­ 
stimmte Zeit abgeschlossenen niedrig verzinsten Privatdarlehens im 
Verhältnis zu einem Bankdarlehen zum marktüblichen Zins entsteht, 
als gemischte Schenkung der Schenkungsteuerpflicht unterliegt. 

Wenn allerdings festgestellt wird, dass für den Fall der Inanspruch­ 
nahme eines Bankdarlehens ein geringerer Zinssatz feststeht als der 
gesetzlich bestimmte Wert von 5,5 0/o, dann ist lediglich die Diffe­ 
renz zwischen dem günstigeren Bankzins und dem vertraglich ver­ 
einbarten Zins als Schenkung zu betrachten. 



Das erstinstanzliche Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern habe 
zwar zutreffend erkannt, dass in der Darlehensgewährung eine frei­ 
giebige Zuwendung zu sehen sei, aber verkannt, dass ein niedrigerer 
Zinssatz als die gesetzlich verankerten 5,5 0/o nicht nachgewiesen 
werden müsse. Vielmehr reiche die Feststellung der Möglichkeit der 
Inanspruchnahme eines solchen Darlehens aus. 

Weiterhin sei bei unbefristeten Darlehen der Jahreswert des Nut­ 
zungsvorteils, hier der Zinsvorteil, mit dem gesetzlich normierten 
Faktor zu multiplizieren. Bei einer zeitlich festgelegten Darlehens­ 
dauer sei diese hingegen als Faktor zu verwenden. Ein feststehender 
niedriger Zinssatz kann hier nicht herangezogen werden. 

4. Grundsteuererlass für 2024 bei Einnahme­ 
ausfall bis 31.3.2025 beantragen 

Unabhängig von Fragestellungen zu Änderungen der Grundsteuer im 
Rahmen der Grundsteuerreform, über die bereits mehrfach berichtet 
wurde, ermöglicht das Grundsteuergesetz in bestimmten Fällen auf 
formlosen Antrag hin einen Erlass bzw. Teilerlass der Grundsteuer. 

Wichtig: Dieser Antrag muss bis zum 31.3. des Folgejahres bei der 
zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung bzw. in den Stadt­ 
staaten (Hamburg, Bremen, Berlin) beim zuständigen Finanzamt 
eingegangen sein. Für das Kalenderjahr 2024 ist der Antrag bis zum 
31.3.2025 einzureichen. 

Neben einem Erlass für Kulturgüter, Grünanlagen und Reinertrags­ 
minderung bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft gibt es die 
Möglichkeit für Vermieter bebauter Grundstücke, einen Erlass auf 
die Grundsteuer in Höhe von 25 0/o zu erhalten, wenn der normale 
Rohertrag um mehr als 50 °10 für das betreffende Jahr gemindert war 
bzw. 50 0/o, wenn eine vollständige Minderung um 100 0/o eingetre­ 
ten ist. Dieser Ausfall kann auf Leerstand zurückzuführen sein oder 
auf Zahlungsausfall und betrifft sowohl Wohn- als auch gewerbliche 
Vermietung. 

Voraussetzung für einen Erlass ist, dass der Leerstand oder Mietaus­ 
fall nicht vom Vermieter selbst verschuldet war. Im Fall einer Unbe­ 
wohnbarkeit aufgrund höherer Gewalt wie z.B. durch Hochwasser­ 
schäden liegt kein Eigenverschulden vor. Anders sieht es hingegen 
bei selbst herbeigeführtem Leerstand aufgrund von Modernisierun­ 
gen und Renovierungen aus oder wenn der Vermieter keine ausrei­ 
chenden Vermietungsbemühungen unternommen hat. 
Hierfür ist das Inserieren in regionalen Zeitungen und Internetpor­ 
talen erforderlich und ggf. die Beauftragung eines Maklerunter­ 
nehmens. Bei gewerblichen Vermietungsobjekten ist zusätzlich das 
Inserieren in überregionalen Zeitungen und Portalen nachzuweisen. 
So hat es das Verwaltungsgericht Koblenz in seinem Urteil vom 
17.10.2023 entschieden. 

Sowohl die Höhe des Mietausfalls als auch der Nachweis der Ver­ 
mietungsbemühungen ist der zuständigen Behörde zu belegen. Die­ 
se Nachweise können allerdings auch noch nach Ablauf der Antrags­ 
frist eingereicht werden. 

Über die genauen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines 
Grundsteuererlasses informiert der Steuerberater. 

5. Änderung der Kleinunternehmerregelung 
seit 1.1.2025 

Seit dem 1.1.2025 gilt für in Deutschland ansassiqe Kleinunter­ 
nehmen ein besonderes Meldeverfahren beim Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) zur Inanspruchnahme der Kleinunternehmer­ 
Regelung auch im europäischen Ausland. Umgekehrt geben im 

europäischen Ausland ansassiqe Kleinunternehmen mit Tätigkeit 
in Deutschland beim BZSt innerhalb eines Monats nach Ablauf des 
Quartals eine elektronische Umsatzsteuermeldung ab. 

Steuerfreiheit gilt bis zu einer Gesamtumsatzgrenze für das Vorjahr 
von 25.000 €, 100.000 € für das laufende Jahr. Wird im laufenden 
Jahr die Grenze von 25.000 € überschritten, scheidet im Folgejahr 
die Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung aus. 

Wird der Umsatz von 100.000 € im laufenden Jahr überschritten, gilt 
genau ab diesem Zeitpunkt im laufenden Jahr die Kleinunterneh­ 
mer-Regelung nicht mehr. Der Unternehmer selbst muss über das 
Jahr die 100.000 €-Grenze im Blick behalten, denn der Steuerberater 
erhält die Unterlagen zeitverzögert. Wichtig ist, das Prozedere mit 
dem Steuerberater zu besprechen. 

Bei Neugründungen stellt die 25.000 €-Grenze eine absolute Grenze 
im ersten Jahr dar. Bereits der diese Grenze überschreitende Umsatz 
unterliegt der Regelbesteuerung. Die bis dahin erbrachten Umsätze 
bleiben steuerfrei. 

Es handelt sich bei den genannten Schwellenwerten um Nettoum­ 
sätze, da die Umsätze nunmehr steuerfrei sind und nicht nur seitens 
des Gesetzgebers auf die Steuererhebung verzichtet wird. ) 
Für Kleinunternehmer gibt es zudem vereinfachte Rechnungsrege- 
lungen und -hinweispflichten, worüber der Steuerberater detailliert 
informiert. E-Rechnungen muss der Kleinunternehmer nur empfan- 
gen können. Zum Versand ist er nicht verpflichtet. 

6. BFH ändert Rechtsprechung zur Ermittlung 
der Fahrzeuggesamtkosten bei Leasing für 
berufliche Fahrten 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über einen Fall zu entscheiden, in 
dem ein angestellter Außendienstmitarbeiter für überwiegend be­ 
rufliche Zwecke einen PKW geleast hatte. Für das Fahrzeug fielen 
neben regelmäßig periodisch wiederkehrenden Ausgaben wie Treib­ 
stoff, Versicherung, Steuern, Beitrag zum Automobilclub, Reifen­ 
wechsel und Leasingraten zu Beginn der Leasingzeit auch weitere 
einmalige Kosten an: 

» Leasingsonderzahlung 
» Anschaffungskosten für Zubehör, z.B. Winterreifen 
» Zusatzleistungen, z.B. Anmeldung. 

Zum Zwecke der Ermittlung der tatsächlichen Kosten für sonstige 
berufliche Fahrten (keine Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits­ 
stätte und keine Familienheimfahrten) können die tatsächlich anfal­ 
lenden Fahrzeuggesamtkosten ermittelt und der konkrete Kilometer­ 
satz berechnet werden. 

In der Vergangenheit sind nicht periodisch wiederkehrende Aufwen­ 
dungen nach dem Abflussprinzip berücksichtigt worden, regelmä­ 
ßig also im Jahr der Anschaffung des Leasingfahrzeugs. Der Kläger 
wollte diesen erhöhten Fahrzeuggesamtkostenwert berechnet auf 
die gefahrenen Kilometer auch in den folgenden Jahren geltend ma­ 
chen. 
Das haben sowohl das Finanzamt als auch Finanzgericht (FG) und 
der BFH abgelehnt, da hiermit die drei o.g. Ausgabeposten mehrfach 
komplett berücksichtigt werden würden. 

Allerdings hält der BFH seine bisherige Rechtsprechung nicht mehr 
aufrecht. Vielmehr sollen dem Grunde nach die Leasingsonderzah­ 
lung, die Zubehörkosten und die Zusatzleistungen gleichmäßig auf 
die gesamte Laufzeit verteilt werden, sofern eine berufliche Veran­ 
lassung vorliegt und die Leasingsonderzahlung am Anfang der 
Leasingzeit die monatlichen Leasingraten reduziert. 



Demnach verringert sich künftig der Gesamtkostenansatz für das 
erste Jahr des Leasingzeitraums, erhöht sich jedoch für die weiteren 
Jahre. 

Der BFH hat den Fall an das FG zurückverwiesen, damit dieses 
den Sachverhalt weiter aufklärt und unter Berücksichtigung der 
Rechtsauffassung des BFH erneut entscheidet, da nicht bei allen 
Kostenpositionen die berufliche Veranlassung über den gesamten 
Zeitraum festgestellt worden war. 

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich steuerlich beraten lassen, 
sofern noch nicht rechtskräftige Bescheide vorliegen. 

7. Steuerfortentwicklungsgesetz - was davon 
übrig bleibt 

Das Steuerfortentwicklungsgesetz (SteFeG) war zunächst als 
2. Jahressteuergesetz gedacht - verbunden mit entsprechenden 
Hoffnungen für das Jahr 2025. Bevor das Gesetz in den Bundestag 
eingebracht wurde, zerbrachen die politischen Mehrheitsverhält­ 
nisse und damit auch die Chancen für den ursprünglichen Entwurf 
des SteFeG. 

Am 1.1.2025 ist ein Rumpf-SteFeG in Kraft getreten, denn eine po­ 
litische Mehrheit für die geplanten umfangreichen Steuerentlas­ 
tungen konnte vor der Bundestagswahl am 23.2.2025 nicht mehr 
gebildet werden. 

Verständigen konnte sich eine politische Mehrheit für die Jahre 
2025 und 2026 auf eine Erhöhung des Bundeskindergeldes um 5 € 
ab 1.1.2025 auf 255 € und nochmals 4 € ab 1.1.2026 auf dann 
259 €. 

Weiterhin wurde der steuerliche Grundfreibetrag von 11.784 € auf 
12.096 € in 2025 und auf 12.348 € in 2026, der Kinderfreibetrag 
von 6.612 € auf 6.672 € in 2025 und 6.828 € in 2026 angehoben. 

Die Freigrenze beim Solidaritätszuschlag wird für 2025 von 
18.130 € auf 19.950 € und für 2026 auf 20.350 € erhöht. 

8. Verkürzung der handels- und steuerrecht­ 
lichen Aufbewahrungsfristen für Bu­ 
chungsbelege 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluss des Kalenderjahres, in 
dem die letzte Eintragung in das Buch oder Inventar erfolgt, die 
Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder Lagebericht aufgestellt, 
Handels- oder Geschäftsbriefe empfangen, abgesandt oder der Bu­ 
chungsbeleg entstanden ist. 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach 
dem 31.12.2024 vernichtet werden: 

» Aufbewahrungsfrist 8 Jahre (ab 1.1.2025; bis 31.12.2024, 
falls 10 Jahre noch nicht abgelaufen sind)*: 
Rechnungen und Buchungsbelege 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre (wie bisher)*: 
Bücher, Inventare, Bilanzen, Offene-Posten-Buchführung, 
d.h. Bücher mit Eintragungen vor dem 1.1.2015, Bilanzen und 
Inventare, die vor dem 1.1.2015 aufgestellt sind, sowie Belege 
mit Buchfunktion. 

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 
Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von 

abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unter­ 
lagen - d.h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2019 
entstanden sind. 

Für Personen und Gesellschaften, die der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, gibt es Son­ 
derregelungen. Die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen gilt hier 
erst ab dem 1.1.2026. 

Bilanzielle Rückstellungen für die Aufbewahrung von Unterlagen 
sind bei kürzeren Aufbewahrungsfristen in der Regel zu reduzieren. 

Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht bestandskräftig 
sind bzw. Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind 
oder eine Außenprüfung angekündigt wurde. 

Bitte unbedingt beachten: Es sollten keine Unterlagen ohne Rück­ 
sprache mit dem Steuerberater vernichtet werden. 

9. Neue Entscheidungen des BFH zur 
Erbschaftsteuer 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in letzter Zeit mehrere Verfahren 
mit Bezug zum Erbschaftsteuerrecht zu entscheiden. 

In einem Verfahren ging es um Leistungen aus einer Sterbegeld­ 
versicherung, die der Erblasser bereits zu Lebzeiten an ein Bestat­ 
tungsunternehmen abgetreten hatte und die Frage, ob diese den 
Nachlasswert erhöht, was sich steuererhöhend auswirken kann. 
Hieran schloss sich die Frage, ob dann die konkrete Höhe der Be­ 
stattungskosten oder lediglich die Erbfallkostenpauschale von zu 
diesem Zeitpunkt noch 10.300 € vom Nachlass abzuziehen sei. 

Der BFH hat zwar das Verfahren zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung an das erstinstanzliche Finanzgericht (FG) zurück­ 
verwiesen, da noch notwendige Sachverhaltsfeststellungen zu tä­ 
tigen waren. Er hat aber deutlich gemacht, dass zwar die Zahlung 
an das Bestattungsunternehmen nicht zum Nachlass gehöre, aber 
ein gleichwertiger Sachleistungsanspruch des Erblassers gegenüber 
dem Bestattungsunternehmen auf den Erben übergehe, sodass der 
Nachlass um diesen Betrag zu erhöhen sei. Daher dürfe auch nicht 
nur die Erbfallkostenpauschale in Abzug gebracht werden, sondern 
die gesamten Bestattungskosten, wobei dieser Betrag bei mehreren 
Erben nur einmal gewährt werde. Gleiches gilt, wenn der Erbe einen 
direkten Zahlungsanspruch gegenüber der Versicherung hat. 

In einem anderen Fall hatte der BFH darüber zu befinden, ob für den 
Fall, dass mehrere Erben oderVermächtnisnehmer nach dem Tod des 
Erblassers vorhanden sind und jedem konkrete Gegenstände und/ 
oder Geldbeträge zugewendet werden, die Nachlassregelungs- und 
Unterbringungskosten als den Nachlass und somit die Erbschaft­ 
steuer mindernde Position zu bewerten sind. Die Finanzbehörde wie 
auch das erstinstanzliche FG verweigerten die Anerkennung, nicht 
jedoch der BFH. 

Dieser schloss sich der Auffassung der Kläger an, dass diese Kosten 
notwendig und berücksichtigungsfähig waren, da Nachlassgegen­ 
stände teilweise erst veräußert werden mussten, um die Anord­ 
nungen des Erblassers zu erfüllen. Somit waren auch Unterbrin­ 
gungs- und Sachverständigenkosten umfasst. Diese minderten den 
Nachlass und somit die Höhe der Erbschaftsteuer. 

In einem dritten Fall hatte der BFH über die Höhe der Erbschaftsteu­ 
erfreibeträge von Verwandten zu entscheiden. Konkret ging es da­ 
rum, dass der gesetzliche Steuerfreibetrag eines Kindes 400.000 € 
beträgt, während die Höhe des Freibetrags eines Enkelkindes davon 
abhängt, ob ein erbberechtigter Elternteil bereits vorverstorben ist. 



Dann wäre der Freibetrag ebenfalls 400.000 €, ansonsten lediglich 
200.000 €. 
Erklärt ein Elternteil vor Eintritt des Erbfalls mit notarieller Urkunde 
einen Erb- und Pflichtteilsverzicht während der Elternteil noch lebte, 
so beträgt der Freibetrag für den Enkel nach Auffassung des FA, FG 
und des BFH lediglich 200.000 €. 

Im Gesetz sei ausdrücklich geregelt, dass der höhere Freibetrag nur 
zu gewähren sei, wenn die Elterngeneration tatsächlich verstorben 
sei. Eine Todesfiktion durch Erbverzicht habe diese Wirkung aus­ 
drücklich nicht. 

Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde die Erbfallkostenpauscha­ 
le für Erwerbe ab dem 1.1.2025 von 10.300 € auf 15.000 € erhöht. 
Bei beschränkter Steuerpflicht können Erben nun auch Nachlassver­ 
bindlichkeiten hinsichtlich des Anteils geltend machen, der auf Ver­ 
mögen entfällt, welches der deutschen Erbschaftsteuer unterliegt. 

10. Reisekostenpauschalen seit 1.1.2025 

Für berufliche Auslandsreisen seit dem 1.1.2025 hat das Bundes­ 
ministerium der Finanzen (BMF) für einige Länder / Städte neue 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernach­ 
tungskosten festgelegt. 

Die aktualisierten Pauschalen sind mit deutlich hervorgehobenen 
Änderungen in einer Aufstellung ersichtlich. Das BMF-Schreiben v. 
2.12.2024 enthält außerdem wichtige Erläuterungen zur Anwen­ 
dung dieser Pauschalen, einschließlich spezieller Regelungen für 
eintägige Auslandsreisen, Anpassungen der Verpflegungspauschalen 
und doppelter Haushaltsführung im Ausland. 

Das komplette Schreiben ist auf der Homepage des BMF unter: 
Service - Publikationen - BMF-Schreiben - Schreiben v. 2.12.2024 
aufzufinden. 

Für Inlandsreisen bleiben die Regelungen für Verpflegungsmehrauf­ 
wendungen, Übernachtungskosten und doppelte Haushaltsführung 
im Vergleich zu 2024 unverändert. 

11. Neue Sachentnahmen-Pauschbeträge 2025 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 
21.1.2025 die für 2025 geltenden, leicht erhöhten Pauschalbeträge 
bei Sachentnahmen (unentgeltliche Wertabgaben) für Nahrungs­ 
mittel und Getränke mitgeteilt. Es handelt es sich um Jahresbeträge, 
bei monatlicher Buchung ist zu zwölfteln. 

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB) 

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und 
Getränke gewerblich verkaufen, diese auch privat konsumieren. Bei 
privatem Verzehr oder Verbrauch müssen grds. Einzelaufzeichnun­ 
gen über die entnommenen Werte erfasst werden, was sich nur bei 
geringem Eigenverbrauch lohnt. 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber unterschiedliche 
Sachentnahme-Pauschalwerte für verschiedene Unternehmens­ 
zweige festgelegt. 

Diese finden sich in der Liste des BMF (www.bundesfinanzminis­ 
terium.de - Themen - Steuern - Steuerverwaltung Et Steuerrecht 
- Betriebsprüfung - Richtsatzsammlung / Pauschbeträge). Eine Ein­ 
zelaufzeichnung ist bei Verwendung der Pauschalwerte nicht not­ 
wendig. Nur für z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung oder Elektroar­ 
tikel ist immer eine Einzelaufzeichnung erforderlich. 

Die Pauschalbeträge liegen je nach Gewerbezweig zwischen 390 € 
pro erwachsener Person und Jahr ohne Umsatzsteuer (Getränke­ 
einzelhandel) und 4.045 € (Gaststätte mit Abgabe von kalten und 
warmen Speisen). Kinder unter 2 Jahren bleiben unberücksichtigt, 
Kinder im Alter von 2-12 Jahren werden mit dem hälftigen Jahres­ 
pauschbetrag veranschlagt. 

12. Keine verdeckte Gewinnausschüttung 
bei bloßer Nutzungsmöglichkeit einer 
Immobilie 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte u.a. darüber zu befinden, ob die 
reine Möglichkeit der privaten Nutzung einer betrieblichen Immobi­ 
lie durch den Gesellschafter einer (eigenen) Kapitalgesellschaft bei 
diesem eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) darstellt. Der Ge­ 
sellschafter und seine Frau hatten die ausländische Immobilie gegen 
Mietzahlung bewohnt, zogen dann unter Einstellung der Mietzah­ 
lung zurück nach Deutschland. 

Die Immobilie wurde in der Folgezeit einige Male vom Gesellschafter 
ohne Nutzungsvereinbarung oder Zahlung genutzt, nach Darstellung 
des Gesellschafters, um die Immobilie für den Verkauf vorzubereiten. 
Das Finanzamt (FA) rechnete dem Gesellschafter eine orts- und ob­ 
jektangemessene Miete als fiktive Einkünfte aus Kapitalvermögen zu. 
Das Finanzgericht (FG) schloss sich der Auffassung des FA an. 

Der BFH hat der Revision des Gesellschafters stattgegeben, das Ver­ 
fahren aber an das FG zurückverwiesen, da es nicht festgestellt hat­ 
te, ob private oder berufliche Nutzung vorlag. Dies sah der BFH als 
entscheidungserheblich an. Es komme für eine vGA nicht darauf an, 
ob eine Nutzungsvereinbarung oder ein ausdrückliches Nutzungs­ 
verbot vorliege. 

Seit 1.1.2025 = 2,27 0/o; 1.7. - 31.12.2024 = 3,37 0/o; 1.1. - 30.6.2024 = 3,62 0/o. 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter .Basiszinssatz" 

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
abgeschlossen bis 28.7.2014: 
abgeschlossen ab 29.7.2014: 

Basiszinssatz+ 8-0/o-Punkte 
Basiszinssatz+ 9-0/o-Punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbra ucherpreisi ndex: 
(2020 = 100) 

Basiszinssatz+ 5-0/o-Punkte 

2025: Januar= 120,3 
2024: Dezember= 120,5; November= 119,9; Oktober= 120,2; September= 119,7; 
August= 119,7; Juli= 119,8; Juni= 119,4; Mai= 119,3; April= 119,2; März= 118,6; 
Februar= 118,1 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten 
Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 10.2.2025 


